Merkblatt
Zur Durchführung öffentlicher Sammlungen
Grundlage für das Abhalten von öffentlichen Sammlungen ist das Thüringer Sammlungsgesetz  vom 08.Juni 1995. 
Darin ist geregelt, dass wer öffentliche Sammlungen von Geld- und Sachspenden oder Spenden von geldwerten Leistungen durch unmittelbares Einwirken (z.B. mittels  Sammelbüchsen) von Person zu Person auf  Straßen, Plätzen, in Gastwirtschaften, in anderen jedermann zugänglichen Räumen  oder  von Haus zu Haus mittels Spendenlisten veranstalten will, hierzu eine Erlaubnis bedarf.

An die Erlaubnisfähigkeit von Sammlungen sind mannigfaltige Bedingungen geknüpft, die Ihnen von der Behörde gerne bei Bedarf erläutert werden. Die wesentliche Voraussetzung zur Erteilung einer Erlaubnis ist, dass der Erlaubnisinhaber zuverlässig im Sinne der allgemeinen gesetzlichen Vorschriften sein und der  Sammlungsertrag zweckentsprechend verwendet werden muss. 
Die Zweckbindung des Sammlungsertrages verfolgt  die Absicht, dass Sammlungen gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken zu Gute kommen. Dies können in der Regel nur vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannte Vereine leisten.

Vereine die den Bestimmungen genügen, werden regelmäßig im DZI Spenden-Siegel vorgestellt. Dieses ist im Ordnungsamt während der Sprechzeiten einsehbar.

Wer Sammlungen ohne Erlaubnis veranstaltet oder Bestimmungen eines Erlaubnisbescheides nicht beachtet, kann mit empfindlichen Geldbußen belegt werden. Auch kann der Sammelertrag eingezogen werden. 

